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Betreff 
 

Anregung nach §24 GO NRW vom 12.05.2016 betr. Befreiung von den 
gestalterischen Festsetzungen des Bebauungsplans BO 16 

 
Beschlussentwurf für den Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten empfiehlt dem Ausschuss für Stadtentwicklung 
folgenden Beschluss: siehe Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung 
 
Beschlussentwurf für den Ausschuss für Stadtentwicklung: 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung nimmt die Ausführung der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt 
Zu der in der Anlage beigefügten Anregung nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung: 
 
Den Antragstellern wurde zwischenzeitlich von der Verwaltung mit Schreiben vom 
17.05.2016 mitgeteilt, dass dem gestellten Gesuch auf Gewährung der Befreiung nicht zuge-
stimmt werden kann. 
 
Der Bebauungsplan BO 16 trifft hinsichtlich Einfriedungen folgende Festsetzung: 
 „Einfriedungen sind als standortgerechte, freiwachsende oder geschnittene  einheimische 
Hecken zulässig. Mit Ausnahme der Vorgartenbereiche sind darüber hinaus Zäune bis zu 
1,20 m Höhe zulässig. Von dieser Festsetzung sind Einfriedungen von Terrassen, die unmit-
telbar an die Wohngebäude anschließen, bis zu einer Tiefe von 3,0 m ausgenommen.“ 
In der Begründung zum Bebauungsplan wird diesbezüglich explizit angeführt, dass diese 
Festsetzungen für einheitliche Einfriedungen und für ein städtebaulich ansprechendes Bild 
beitragen sollen. 
 
Die Antragsteller möchten entlang ihrer nördlichen Grundstücksgrenze zum festgesetzten 
Fuß- und Radweg über eine Länge von etwa 26,5 m eine Kalksandsteinmauer errichten. 
Vorgesehen ist eine höhenmäßige Abstufung aufsteigend  von der Mühlenstraße. In den 
ersten 6,5 m eine Höhe von 1,2 m, die nächsten 10,5 m eine Höhe von 1,6 m und die ver-
bleibenden 10,0 m eine Höhe von 1,95 m. 
 
Die Gewährung einer Befreiung würde der Zielsetzung eines offenen Gebietscharakters im 
Planbereich widersprechen. Neben der optischen Barrierewirkung im Verlauf des Fußweges 
würde eine Präzedenzwirkung für den gesamten Planbereich geschaffen. Ähnliche Gesuche 
könnten im Sinne der Gleichbehandlung nicht negativ beschieden werden. Der erst im Jahr 
2014 rechtskräftig gewordene Bebauungsplan würde somit in einer wesentlichen gestalteri-
schen und städtebaulichen Festsetzung praktisch wirkungslos. 
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